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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1998

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Der Fakturengerichtsstand kann nicht begründet werden, wenn bei Kommissionsgeschäften die Waren bereits vor

Abschluß des Verkaufsgeschäftes übersandt worden sind.
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